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326/2022 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Jahresabschluss der Stadt Bad Wünnenberg  
für das Haushaltsjahr 2021 

 
 
Der Rat der Stadt Bad Wünnenberg hat in seiner Sitzung am 22.09.2022 folgende Beschlüsse ge-
fasst: 
 
„Der von der Sozietät B S L aus Detmold im Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses geprüfte 
Jahresabschluss zum 31.12.2021 sowie der Lagebericht einschließlich des Anhanges wird gemäß § 
96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. 
 
Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 2.629.709,89 € wird der Ausgleichsrücklage zuge-
führt.   
 
Aufgrund des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 wird dem Bürgermeis-
ter gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung erteilt.“ 
 
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt ge-
macht.  
 
Der Jahresabschluss mit seinen Anlagen ist gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde in Paderborn am 26.09.2022 angezeigt worden. Dieser hat mit Verfü-
gung vom 13.10.2022 mitgeteilt, dass gegen den Jahresabschluss der Stadt Bad Wünnenberg für das 
Haushaltsjahr 2021 keine Bedenken geltend gemacht werden. 
 
Der Jahresabschluss der Stadt Bad Wünnenberg für das Haushaltsjahr 2021 liegt bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme öffentlich aus und kann während der Dienst-
stunden im Rathaus Bad Wünnenberg, Poststraße 15, Ortsteil Fürstenberg, Zimmer 19, eingesehen 
werden.  
 
 
Bad Wünnenberg, 18. Oktober 2022 
 
Stadt Bad Wünnenberg 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Christian Carl 
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327/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt – Führerscheinstelle) vom 19.10.2022, AZ: 368450-0229504 an 
 
Herrn 
Patrick Ata 
letzte bekannte Anschrift: Detmolder Str. 56, 33175 Bad Lippspringe 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 19.10.2022 (AZ: 368450-0229504) kann beim Kreis Pader-
born - Straßenverkehrsamt / Fahrerlaubnisbehörde - , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 112, 
während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 
16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Junge 
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328/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt – Führerscheinstelle) vom 15.07.2022, AZ: 362150-27.12.01 an 
 
Herrn 
Alexander Embrecht 
letzte bekannte Anschrift: Staumühler Str. 284, 33161 Hövelhof 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 15.07.2022 (AZ: 362150-27.12.02) kann beim Kreis Pader-
born - Straßenverkehrsamt / Fahrerlaubnisbehörde - , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 112, 
während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 
16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Junge 
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329/2022 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
AZ: 66.3/41504-22-600 
 
Genehmigungsverfahren nach § 4 und § 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Allgemeine Vorprü-
fung des Einzelfalls nach § 5 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG)  
Hier: Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Nordex N-163/6.X 
 
Die Windkraft Sommerberg GbR, Teichweg 10, 33100 Paderborn, beantragt die Neugenehmigung ei-
ner Windenergieanlage des Typs Nordex N163/6.X. Es handelt sich um die Änderung einer Windfarm 
im Sinne des Umweltverträglichkeitsgesetzes (UVPG).  
 
Die Windenergieanlage soll in Paderborn, Gemarkung Benhausen, Flur 7, Flurstücke 276 und 277 
errichtet werden.  
 
Die Windenergieanlage hat die folgenden technischen Merkmale:  
 

WEA 01  
Typ Nordex N163/6.X  

Leistung 
6.800 kW (WEA 01) 
 

 

Nabenhöhe 164 m  
Rotordurch-
messer 

163 m   

Gesamthöhe 245,50 m   
 
 
Die v.g. Anlage ist unter Nr. 1.6.2 UVPG als Vorhaben genannt, für das im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 3 UVPG 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären. Nach Prü-
fung der Antragsunterlagen wurde entscheiden, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Entscheidung war, dass 
durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der bereits genehmigten Windfarm-Konstellation keine 
Verschlechterung für die betroffenen Schutzgüter zu erwarten ist. Die immissionsschutzrechtlichen 
Richtwerte betreffend das Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit werden eingehalten, erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sind nicht ersichtlich, 
gleiches gilt für die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft. Auch für das kul-
turelle Erbe und sonstige Sachgüter können keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen im Vergleich 
zur Ausgangssituation festgestellt werden. Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ent-
fällt. 
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Die Feststellung ist selbstständig nicht anfechtbar.  
 
Die Entscheidung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben.  
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Kasmann 


